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1. CHECKLISTE FÜR NEUEINTRETTENDE 

 
�  Bestimmen der Zuständigen Kontaktperson 

 
�  Vorstellen bei den Mitarbeitern (Ost und West) 

 
�  Vorstellen in den Sekretariaten (Tina Daum, Esther Schmid) 

 
�  Erläutern von administrativen Belangen (Abwesenheitsmeldungen, 

Bestellwesen, Zentralmagazin) 
 

�  Kurzrundgang in den Labors OFLG resp. Solaranlage 
 

�  Erläutern und zeigen der Sicherheitsbestimmungen  
o Notausgänge 
o Feuerlöscher 
o Alarmsystem PSI 
o Notfalltelefon 3333 
o Brandmeldeanlage 
o Gaswarnsystem 
o Gasversorgung 
o Sanitätskasten 
o Entsorgung 
 

�  Organisieren von Arbeitskleidung (Schutzbrille, Sicherheitsschuhe) 
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2. SICHERHEIT UND GESUNDHEIT AM ARBEITSPLATZ  

 

2.1 Gesetzliche Grundlagen 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Labors für Solartechnologie sowie alle 
Gäste und Studierende anderer Bereiche, unterstehen unter anderem der 
Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV), die 
1983, gestützt auf das Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG), erlassen 
wurde. Wichtig ist für Sie vor allem der Artikel 11, in welchem die Pflichten des 
Arbeitnehmers beschrieben werden.  

Dieser Artikel verpflichtet Sie, die in diesem Handbuch beschriebenen allgemein 
anerkannten Sicherheitsregeln zu berücksichtigen, die persönliche Schutzausrüstung 
(bspw. Schutzbrillen) konsequent zu benützen und Mängel sofort zu beheben oder 
zu melden. Artikel 44 verpflichtet Sie, im Umgang mit Gesundheitsgefährdenden 
Stoffen die notwendigen Sicherheitsmassnahmen zu treffen.  

In den Artikeln 3 bis 10 wird umgekehrt die Solaranlage als Arbeitgeber verpflichtet, 
für einen sicheren Betrieb zu sorgen, indem sie z.B. persönliche Schutzausrüstungen 
zur Verfügung stellt und Sie über mögliche Gefahren aufklärt. 

 

Bei der Arbeit mit Medien und Geräten sind verschiedene gesetzliche Vorschriften 
wie das Giftgesetz, die Stoffverordnung oder die Strahlenschutzverordnung relevant. 

 

2.2 Möglichkeiten zum persönlichen Schutz 

Unfälle können vermieden werden! Informationen dazu finden Sie in diesem 
Handbuch. Dabei wird jeweils nach dem 3-Stufen-Prinzip vorgegangen: 

 

1.Stufe 

GEFAHR BESEITIGEN 

(Alternativen suchen) 

 

2.Stufe 

GEFAHR ABSCHIRMEN 

(Sicherheitsvorkehrungen) 

 

3.Stufe 

MENSCHEN SCHÜTZEN 

(Verhaltensvorschriften) 

 

Die Schutzwirkung nimmt, insbesondere bezüglich der Zuverlässigkeit, von oben 
nach unten ab. Erst als letzte Stufe, wenn eine Beseitigung oder Abschirmung einer 
Gefahr nicht möglich ist, dient Ihnen als Schutz einerseits sicherheitsgerechtes 
Verhalten und andererseits das Tragen spezieller Schutzausrüstungsgegenstände. 
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2.3 Einleitung und Geltungsbereich 

Es ist Ziel der Mitarbeiter des Labors für Solartechnologie; Betriebsunfälle, 
Berufskrankheiten und arbeitsassoziierte Gesundheitsprobleme durch geeignete 
Massnahmen zu vermeiden und im Eintretensfall schnell und richtig zu handeln. 

 

Diese Sicherheitsanweisung ist für alle verbindlich die im Labor für 
Solartechnologie, Solarkonzentratoren oder Solarsimulatoren arbeiten oder damit 
zusammenhängende Arbeiten oder Experimente ausführen. 

Nach dem Durchlesen muss jeder oben genannte mit seiner Unterschrift 
bestätigen das Er/Sie die Regeln verstanden und sie mit bestem Wissen und 
Gewissen anwenden wird. 

 

Am PSI sind zusätzlich alle Anweisungen der Not Fall Organisation  zu 
berücksichtigen.  Unter http://services.web.psi.ch/safety/nfo2.shtml sind die 
aktuellen Ausgaben erhältlich. 

 

Ebenfalls sind lokale Warnschilder , Hinweise  und Absperrungen  
unbedingt einzuhalten! 
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3. ORGANISATION 
 
3.1 Labor und Ansprechpartner 

 

3.1.1 Solartechnologie Ost 

Labor Ort Tel. Nr. Ansprechpartner Tel. Nr. 

Analytiklabor OFLG/ U124 2140 Alwin Frei 4302 

Physiklabor OFLG/ U125 2051 Alwin Frei 4302 

Röntgenlabor OFLG/ U101 4748 Alwin Frei 4302 

Syntheselabor OFLG/ U123 2459 Alwin Frei 4302 

 

 

 

3.1.2 Brand und Gasmeldeheinheit 

 

Name Tel. Nr. Ort 

Dave Piguet 2445 OFLG 

Sabina Brütsch 2444 OFLG 

Alwin Frei 4302 OFLB 

Peter Häberling 4596 Solaranlage 

Samuel Wepf 2796 Solaranlage 

Ueli Hartmann 3455 Solaranlage 

 

 

 

3.1.3 Solartechnologie West 

 

Anlage Tel. Nr. Ansprechpartner Tel. Nr. 

Solar Furnace 4635 Peter Häberling 4596 

Solar Simulator  Peter Häberling 4596 

Parabolic Dish  Peter Häberling 4596 
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4. VORBEUGEN UND VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  
 
 
4.1 Erste Hilfe  

 Voraussetzung um in einem Labor, einer Werkstatt zu arbeiten ist ein 1. Hilfe 
 Kurs. Wer noch keinen Besucht hat muss den Anhang genauestens lesen 
 und seinen Ansprechpartner darüber informieren! 
 
 In jeder Werkstatt und im Gang des OFLG steht ein Erste-Hilfe-Kasten zur 
 Verfügung. Orientieren Sie sich vor Arbeitsbeginn über seinen Standort. Das 
 Verbrauchsmaterial wird nach Meldung ersetzt. 
 
 Informieren Sie sich vor beginn der Arbeit im Labor oder in der Werkstatt über die 
 Standorte  und die Funktion  der Löscheinrichtungen  sowie über die 
 Fluchtwege. 
 
 Für den Brandfall auch das Merkblatt „Notfall Instruktionen“ beachten. 

 
 
 
 
4.2 Persönliche Schutzmassnahmen 
 
4.2.1  Augenschutz 
 

�  Tragen Sie im Labor und in der Werkstatt immer eine Schutzbrille!   
�  Linsen sind kein Schutzbrillen Ersatz. Linsen verstärken die Wirkung von 

eingedrungenen Chemikalien zwischen Auge und Linse. Linsen sind 
schwer zu entfernen. 

�  Bei Arbeiten am Solarsimulator, Solar Furnace und an Lasern müssen 
spezielle Schutzbrillen getragen werden -> Diese erhalten Sie bei Ihrem 
Ansprechpartner. 

 
4.2.2 Schutzkleidung 
 

�  In Labors in denen mit ätzenden, giftigen Chemikalien gearbeitet wird und 
in der Werkstatt ist das Tragen eines Labormantels  oder Überkleidern 
Pflicht.  

�  In vielen Fällen ist das Tragen von Handschuhen  von Vorteil oder sogar 
Zwingend. (z.B. Hitze, Kälte arbeiten mit scharfkantigen Materialien) 

�  Im Labor und in der Werkstatt ist das tragen von geschlossenen Schuhen 
ein muss, wenn vorhanden sogar SUVA Schutzschuhe . 

 
4.2.3 Atemschutz 
 

�  Chemische Reaktionen bei denen schädliche Dämpfe oder Gase 
entstehen können müssen in einer Kapelle/ Staubkabine durchgeführt 
werden. Die Kapelle muss eingeschaltet und wenn möglich die 
Frontscheibe geschlossen sein. (wenn nötig auf Not einschalten) 

�  Gaswarngerät muss kontrolliert und eingeschalten sein. 
 

Tel. PSI Intern: 3333 weiter siehe Anhang Erste Hilfe 
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3.2.4 Gehörschutz 
 

�  Gehörschutz kann an der Solaranlage oder in Werkstätten nötig werden. 
�  Gehörschäden sind in jedem Fall irreversibel! 

 
 

� Alles Schutzmaterial erhalten Sie bei Ihrem Ansprec hpartner!  �  
 
  
  

Beispiel Schutzausrüstung: PSI Solar Simulator 

 

 

 

UV-Filter und 
Blendschutz 
  

 

 

 

Splitterschutz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.3 Brandmelder  

 
Bei Rauch oder Brand: 
Alarmieren der SIZ mittels Notfallnummer 3333 oder drücken einen 
Handfeuermelder. Zuerst retten der Person, dann erst mit der 
Brandbekämpfung beginnen. 
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Bei Fehlverhalten oder einem technischen Defekt: 
 
Information an SIZ mittels Notfallnummer 3333 Geeignete Massnahmen 
treffen. 
 
Im OFLG- Laborgebäude sowie in der Solaranlage gibt es speziell 
Ausgebildete Personen die sich um einen Alarm kümmern (Brand, Gas….) 
Diese Personen verständigen die SIZ und lassen den Alarm gegebenenfalls 
zurücksetzten. 
 
Im OFLG sowie in der Solaranlage kann ein Brandmelder auch ausgeschaltet 
werden. Für bestimmte Arbeiten ist dies sicherlich von Vorteil (Schweiss 
arbeiten, Rauchversuche …) In diesen Fällen informiert man eine der 
Personen (S.6 Tabelle 3.1.2) und diese wird dann alles andere in die Wege 
leiten. 
 
 

 
5.VERHALTEN AM ARBEITSPLATZ  
 
 
Grundsätzlich gilt, niemand benutzt eine Maschine oder ein Gerät, an we lchem er 
noch keine Betriebsinformation von der verantwortli chen Fachkraft erhalten 
hat.  
 
Man verlässt einen Arbeitsplatz stets sauber und Aufgeräumt. (z.B. Metallspäne 
entfernen und am richtigen Ort entsorgen) Dies dient der Unfallvorbeugung und dem 
besseren Arbeitsklima. 
 
5.1 Verhalten in Chemielabors 
 
 Vor dem Arbeiten in einem Labor wenden Sie sich an den Laborverantwortlichen. 
 Dieser wird Sie mit den benötigten Geräten vertraut machen und Sie über die 

Laborregeln informieren. 
 
5.1.1 Allgemeines Verhalten 
 

�  Arbeiten Sie nie alleine mit  gefährlichen, giftigen Chemikalien. 
�  Rauchen ist in den Labors generell untersagt. 
�  Ess- und Trinkwaren dürfen nicht im Labor aufbewahrt oder konsumiert 

werden. 
�  BesucherInnen haben nur mit Bewilligung Zutritt zum Labor. 
�  Am Abend Fenster und Kippflügel schliessen, sämtliche Medien (Wasser, 

Gas, Strom etc.) abstellen. 
 
5.1.2 Chemikalien 
 

�  Beschriften Sie jede Chemikalienflasche mit einer Etikette, die mindestens 
folgende Angaben enthält. 

 
 Name der Substanz 

Einfülldatum 
Name der/des Verantwortlichen 
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�  Verwenden Sie für die Beschriftung nur wasserfeste, schwarze Filzstifte 

oder Kugelschreiber. 
�  Verwenden Sie zur Aufbewahrung von Giften nie Lebensmittelgefässe. 
�  Für den Bezug von Giften wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner. 

Dieser wird Sie über alle Vorschriften und Formalitäten informieren.  
 
5.2 Arbeiten mit Elektrizität 
 
 Wenn noch keine Fachkundige Einführung in das Thema Elektrizität am 

Arbeitsplatz genossen wurde müssen die entsprechenden Seiten im Anhang 
gelesen werden. Sowie der Ansprechpartner informiert werden. 

 
5.2.1 Allgemeines Verhalten 
 

�  Defekte an Kabel, Stecker oder Geräten sind sofort einer Aufsichtsperson 
zu melden. Sie sollten keines falls versuchen, einen Defekt selber 
provisorisch (Isolierband…) zu beheben. 

�  Installationen am Hausnetz dürfen nur von fachkundigem Personal 
ausgeführt werden (Betriebselektriker, Hausdienst). 

�  Elektrische Apparaturen dürfen nicht im Bereich von Spritzwasser 
aufgestellt werden. 

�  Überbrücken oder verändern Sie nie Schutzgeräte (Sicherungen, 
Schutzschalter etc.). 

�  Apparate, die aus messtechnischen Gründen nicht geerdet werden 
können, müssen durch Trenntrafos oder Fehlerstromschutzschalter 
ausreichend gesichert werden. 

�  Verwenden  Sie für Isolationen Kunststoffe oder Keramik. Karton ist dafür 
nicht, Holz nur unter bestimmten Bedingungen geeignet. 

�  Trennen Sie elektrische Geräte vor jeglicher Manipulation von der 
Stromquelle. 

�  Verwenden Sie für Starkstromanlagen keine Bananenstecker und 
Verlängerungskabel mit beidseitigen Steckern. Blanke Drähte und 
Übergangsstücke, welche die Wirksamkeit des Schutzleiters 
beeinträchtigen, sind gefährlich! 

�  Bei der Verwendung von veränderten Geräten und Steckern (insb. 
ungeprüften) ist abzuklären, ob eine geeignete Absicherung vorhanden ist 
(im Idealfall FI-Schalter). Informieren Sie sich bei Unsicherheiten bei 
einer/m Verantwortlichen. 

�  Ziehen Sie immer eine Fachkraft bei, wenn Sie im Zweifel sind, ob die 
benützte Apparatur ordnungsgemäss installiert und funktionstüchtig ist. 

 
5.3 Umgang mit Druckgasflaschen und Gasen 
 
 Gasflaschen bergen nicht nur Gefahren physikalischer Natur, auch der 
 eigentliche Inhalt, die Gase, können brennbar, explosiv oder toxisch sein. Im 
 Anhang werden einige häufig verwendete Gase, die möglichen Gefahren und die 
 nötigen Sicherheitsmassnahmen beschrieben. 
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5.3.1 Allgemeines 
  

Druckgasflaschen enthalten Gase in komprimiertem oder verflüssigtem 
Zustand. 
Der Fülldruck bei komprimierten Gasen beträgt normalerweise 200 bar. Bei 
verflüssigten Gasen entspricht der Fülldruck dem Dampfdruck der jeweiligen 
Verbindung. Bei steigenden Temperaturen steigt der Druck  in den 
Druckgasflaschen stark an. 
 

 

5.3.2 Entgegennahm der Gasflasche 
  

Kontrollieren Sie beim Empfang der Gasflasche, ob der eingestanzte Name 
des Gases mit der Kennfarbe der Flasche übereinstimmt. (Die Kennfarben 
finden Sie im Anhang) 

 
5.3.3 Transport 
 

�  Transportieren Sie Druckgasflaschen nur mit aufgeschraubter 
Ventilschutzkappe. 

�  Benützen Sie für den Transport immer einen Wagen, insbesondere falls 
das Reduzierventil schon montiert ist und die Ventilschutzkappe nicht 
aufgesetzt werden kann. Sicheren Sie die Gasflasche beim Transport mit 
einer feuerfesten Kette. 

�  Versuchen Sie niemals, eine Gasflasche zu rollen, zu schleppen oder über 
den Boden zu schleifen. Vermeiden Sie das Fallenlassen und das 
aneinander schlagen mehrerer Gasflaschen. 

 
5.3.4 Ventile und Armaturen 
 

Manipulationen an Gasflaschen werden nicht vorgenom men!   

Bei den brennbaren Gasen hat die Mutter eine Kerbe. 
 
5.3.5 Am Verbrauchsort 
 

Falls die Flasche nur kurz an einem bestimmten Ort benötigt wird, kann sie 
auch liegend verwendet werden (ausgenommen Flüssiggase). Stehende 
Flaschen müssen mindestens mit einer feuerfesten Kette vor dem Umkippen 
gesichert werden. Werden die Flaschen regelmässig oder über eine längere 
Zeit benötigt, sind fest montierte Schellen, Briden, Ketten oä. Als 
Fallsicherung zu verwenden. 
 

Bei einer Diskrepanz ist die Flasche sofort dem Lie feranten zurückzugeb en. 
Eine Entnahme zur Feststellung des tatsächlichen Inhalts ist zu unterlassen. 

Rechtsgewinde (d.h. mit Linksdrehung zu öffnen) für brennbare Gase 

Linksgewinde für nicht brennbare Gase 
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Kein Teil eines Druckgaszylinders darf einer Temperatur von über 40°C 
bei verflüssigten und über 60°C bei verdichteten Ga sen ausgesetzt 
werden. Der Standort ist dementsprechend zu wählen. 

 
5.4 Arbeiten im Kommandoraum 
 

Im Kommandoraum werden Computer zur Steuerung und Kontrolle von 
Experimenten eingesetzt. Heute haben Computer einen Einfluss auf die 
Sicherheit. Bei Fehlfunktionen besteht die Gefahr von Anlageteilen eingeklemmt 
zu werden. Auch müssen die Anzeigen von Druck, Temperatur usw. sowie der 
Status der Anlage nicht immer der mit den tatsächlichen Werten übereinstimmen.  

 

5.4.1 Allgemeines Verhalten 
 

�  Tragen Sie während dem Experiment eine Schutzbrille. 
�  Alle Arbeiten die Staub, Späne oder andere Verschmutzungen 

verursachen sind verboten. 
�  Alle Arten von Flüssigkeiten dürfen nicht in den Kommandoraum gebracht 

werden. 
�  Alle Änderungen an installierten Computern, Kabeln und Einrichtungen 

dürfen nur durch die zuständige Fachperson vorgenommen werden. 
�  Verschmutzung von Tastatur und Mäusen ist in jedem Fall zu vermeiden.  
�  Sämtliche Chemikalien und Isolationen dürfen nicht in den 

Kommandoraum gebracht werden. 
�  Sorgen Sie für eine Luftzirkulation (eingebaute Gebläse, Fenster und 

Türen öffnen) 
�  Für die Computerbenützung sind zudem die Richtlinien vom PSI (AW-95-

03-01) einzuhalten 
 
5.5 Mechanische Arbeiten 
 

In der Solaranlage können Sie in der VT-Halle zum Teil selber mechanische 
Arbeiten wie Schweissen oder Sägen durchführen. Gerade in diesem Bereich 
kann es immer wieder zu Unfällen wie bspw. der Abtrennung einer Fingerbeere 
kommen, da die Gefährlichkeit scharfer Schneidinstrumente oft unterschätzt wird 
 
Auch hier gilt: Zuerst von einer Fachperson eine Einführung der verschiedenen 
Geräte und Maschinen erhalten. Auch wenn es noch so einfach aussieht, zuerst 
Fragen! 

 
5.5.1 Allgemeines verhalten 
 

�  Schliessen Sie Schubladen von Werkzeugkästen u.ä. wieder, sobald Sie 
das Gewünschte herausgenommen haben (Verletzungsgefahr für Sie und 
andere). 

�  Nach getaner Arbeit müssen Sie Reste, Werkzeuge in die vorgesehenen 
Kästen u.ä. Verräumen. Material das liegen bleibt muss mit dem 
vorgesehenen Blatt beschriftet werden. 

�  Entfernen Sie auf dem Boden herumliegende Späne, Materialreste, Öl- 
oder Wasserlachen etc. immer sofort (Rutsch-, Stolpergefahr). 

�  Unterbrechen Sie vor jeder Manipulation an einem Gerät oder einer 
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Maschine die Stromzufuhr (Kabel oder Sicherung). Falls die Sicherung 
entfernt wird, Hinweistafel am Sicherungskasten anbringen, damit niemand 
aus Versehen die Sicherung zu früh wieder einschraubt 

 
6. UMGANG MIT EXPERIMENTEN 
 

 
 
6.1 Versuchsplanung- an das müssen Sie alles denken  
 

Anmelden  �  Bei allen involvierten Personen 
Platz �  Wo können Sie Arbeiten? 

 Geräte �  Hat es alle Geräte die Sie brauchen? � Müssen Sie die ev. 
   reservieren? 
   Hat es nicht alle Geräte? �  wo können Sie diese bekommen? 
 Chemikalien �  Hat es alle Chemikalien an Lager oder müssen einige 
   noch bestellt werden? 
 Gase �  Hat es die gewünschten Gase an Lager oder müssen sie noch 
   bestellt werden? 
 
6.2 Beschriftung 
 

Jedes Experiment mit einem Projekt-Formular und wenn nötige mit einem 
Dauerversuch-Formular gut sichtbar kennzeichnen. Die Formulare erhalten Sie 
bei Ihrem Ansprechpartner. 
 

Dauerversuch Projektbeschriftung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es werden keine Komponenten von bestehenden Experimenten/ 
Geräten abgeschraubt oder weggenommen! 
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6.3 Ausschalten 
 

Arbeitsschluss �  Alle Geräte ausschalten (ausser Geräte die am Strom 
 bleiben müssen.) 
 Alle Medien abstellen (Wasser, Gas) 
 Wenn möglich auch Steckerleisten ausschalten 
Dauerversuch �  Wenn ein Experiment länger läuft (über Nacht, mehrere 
 Tage) muss ein roter Dauerversuchzettel gut sichtbar 
 angebracht werden. Damit man weiss wie das Experiment 
 abgeschaltet werden kann und damit man keine Medien 
 (Gas) versehentlich abschaltet 

 
 
7. ENTSORGUNG 
 
Die zentrale Entsorgung befindet sich auf dem Areal Ost sowie auf dem Areal West.  
Unser Hausdienst ist für Sie bei Fragen der Verwertung von Altmaterialien und  
Wertstoffen erreichbar.  

Auch technisches Altmaterial wie Computerschrott, Filmprojektor usw. werden durch 
Dienste fachmännisch entsorgt.  

7.1 Zuständigkeiten 
 

 

 

Hausmeister 

    Theo Oeschger  
ODGA/101 
Tel: 056 310 59 25 
theo.oeschger@psi.ch 

    Andreas Hagg  
ODGA/101 
Tel: 056 310 41 60 
andreas.hagg@psi.ch 

    Roland Aeschbacher 
ODGA/101 
Tel: 056 310 59 66 
roland.aeschbacher@psi.ch 

    Andreas Knecht 
ODGA/101 
Tel: 056 310 59 24 
andreas.knecht@psi.ch 

 
 
7.2 Chemikalien 
 

Immer am 1 Freitag von jedem Monat sind die Chemiesammelstellen geöffnet. 
Dort werden Chemikalien in Empfang genommen, welche in transportsicheren 
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Kanistern und korrekt angeschrieben sind. Ansprechperson ist Alwin Frei Tel. Nr.: 
4302.  

 
 

Ort Tag Zeit 
OBLA 1. Freitag jeden Monats 9.00-11.00 
WCEA 1. Freitag jeden Monats 13.30-15.00 

 
 Es dürfen keine Chemikalien durch den Abfluss entsorgt werden!  
 
 
7.3 Metall 
 

Metallabfall separieren (Alu, Stahl …) und in die richtigen Entsorgungsbehälter 
geben.  
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner. 
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8. ANHANG 
 
 
8.3 Erste Hilfe 
 
In jeder Werkstatt und jedem Labor steht ein Erste-Hilfe-Kasten zur Verfügung. Orientieren Sie 
sich vor Arbeitsbeginn über seinen Standort. Verbrauchte Materialien werden ersetzt. 

 
8.3.1 Unfall -> Was ist zu tun! 
 

 
���� In jedem Fall gilt als Oberstes Gebot den Selbstsch utz beachten! ����  
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8.3.2 Alarmierung 
 

Den Unfall sofort der Betriebssanität melden! 
 

 
 
 Das Sanitätsfahrzeug muss eingewiesen werden. 
 

8.3.3 Bergung 

Als erstes muss das Opfer aus dem Gefahrenbereich gebracht resp. von der Gefahrenquelle 
getrennt und die lebensrettenden Sofortmassnahmen getroffen werden! 

 

Bei Unfällen mit Strom: 

Strom unterbrechen (ausschalten, Stecker ziehen oder Sicherung entfernen). Ist das nicht sofort 
möglich, Opfer durch nicht leitenden Gegenstand (z.B. Holzlatte) von unter Spannung stehenden 
Teilen trennen oder an der Kleidung wegziehen; dabei selber isoliert stehen (z.B. trockenes Brett, 
dicke Zeitung) und sonst nichts berühren (Wand, andere Person etc.)! Evtl. weiter bei 3.4 oder 
3.6 

 

Bei Unfällen mit Gas oder giftigen Dämpfen: 

Bergung nur mit Atemschutz. Opfer sofort an die frische Luft bringen, evtl. weiter bei 3.5 

 

Bei Brandunfällen: 

Brennende Person aufhalten und löschen (Notdusche, Löschdecke, Tücher, insb. bei 
synthetischen Stoffen nie mit der Hand!), weiter bei 3.9 

 

Bei Verätzungen: 

Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen, weiter bei 3.10 

 

8.3.4 Alarmierung 

Den Unfall sofort der Betriebssanität melden. Falls nötig die entsprechenden Notfallnummern 
anrufen (von jedem internen Apparat aus möglich): 

Das Sanitätsfahrzeug muss eingewiesen werden. Im Brandfall auch das Merkblatt `Notfall 
Instruktionen“  beachten. 

8.3.5 Notfallstationen 

Falls nur leichtere Verletzungen vorliegen, kann das Opfer am Unfallort betreut werden oder in 
Begleitung einer weiteren Person das Sanitätszimmer aufsuchen. Bei Augenverletzungen 
direkt zum Augenarzt! 

Allg emein folgendes beachten:  

Atmung und Puls überprüfen  

Opfer nicht abkühlen lassen (auf Decke legen und zudecken) 

Frischluftzufuhr ermöglichen 

Beengende Kleidung öffnen 

Tel. PSI Intern: 3333 weiter siehe Anhang Erste Hilfe 
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8.3.6 Lagerung eines Bewusstlosen 

Um eine mögliche Erstickung durch Fremdkörper oder die nach hinten fallende Zunge zu 
vermeiden, müssen Bewusstlose sofort seitlich gelagert werden (siehe unten). Es muss 
kontrolliert werden, ob die Atemwege frei sind. Fremdkörper sofort entfernen! 

 

8.3.7 Atemstillstand  

Bei Atemstillstand (kein Luftstrom aus Nase oder Mund hör- oder fühlbar; kein Heben und 
Senken des Brustkorbs), muss das Opfer sofort künstlich beatmet werden: 

In Rückenlage (evtl. Seitenlage) legt man die eine Hand auf den Scheitel, die andere unter das 
Kinn und streckt den Kopf ohne Gewalt weit nach hinten. 

 

Dann bläst man mit weit geöffnetem Mund in die Nase (es kann auch ein Taschentuch o.ä. 
dazwischengelegt werden). Falls die Nase verstopft ist, bläst man in den leicht geöffneten Mund. 

 

Dann holt man tief Luft und beobachtet dabei die Ausatmung des Opfers: Senken des 
Brustkorbs, Atemgeräusch. Vor dem nächsten Atemstoss immer Ausatmung abwarten! 

 

Die ersten 2 Beatmungsstösse werden rasch, aber normal tief ausgeführt, dann 12 bis 15 mal in 
der Minute (d.h. alle 4 bis 5 Sekunden, Ausatmung abwarten!). Beatmung erst beenden, wenn 
das Opfer wieder selbständig atmet oder die Sanitäter eingetroffen sind! 

 

 

8.3.8 Herz-Kreislauf-Stillstand 

Wenn alle drei Symptome zusammen vorliegen, muss sofort mit der Reanimation begonnen 
werden: 
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·   Bewusstlosigkeit 

·   Atemstillstand 

·   kein Puls (Halsschlagader) 

Vorzugsweise sollten zwei Personen die Reanimation zusammen vornehmen (eine Person 
Beatmung, die andere Herzmassage). Reanimation nur von ausgebildeten Helfern 
(Herzmassage-Ausweis) 

 

1.  Eine Person beginnt sofort mit der künstliche Beatmung (siehe Kapitel 3.5). 2 Atemstösse, 
 dann Kontrolle auf Eigenatmung und Puls. 

2.  Gleichzeitig macht der andere Helfer den Oberkörper des Opfers frei (Verschlüsse können 
zu Verletzungen führen) und sucht den Druckpunkt für die Herzmassage (Brustbein 
ertasten, dann 2 (bei sehr schmalen Fingern 3) Fing erbreit Richtung Kopf) 

3.  Wenn keine Eigenatmung und Puls, abwechselnd: 5 Herzmassagestösse (Brustbein ca. 3 
bis 5 cm tief eindrücken!) 1 Beatmungsstoss unmittelbar anschliessend an letzte 
Kompression pro Minute 16 - 20 Zyklen durchführen 

4.  ca. alle 3 Minuten Atmung und Puls überprüfen. Solange fortfahren, bis Puls und/oder 
Atmung wieder einsetzen oder Sanitäter eintreffen. 

 

8.3.9 Blutende Wunden 

Kleine Schnittwunde:  Desinfektion, Verband 

Grosse Schnittwunde:  Blutstillung (siehe unten), Deckverband, Arzt 

Stichverletzungen:  sind gefährlich! Steckendes Objekt wenn möglich nicht herausziehen,   
unbedingt ärztliche Behandlung 

Fingerverletzungen:  Fingerringe sofort ausziehen. Falls die Verletzung nicht eindeutig  
    harmlos ist, immer in ärztliche Behandlung begeben. 

 

Blutstillung 

Blutendes Körperteil soweit wie möglich hochhalten und Druckverband anlegen: dickes 
Druckpolster auf eine Kompresse drücken und mit Bin de oder Krawatte festbinden. 

 

Falls die Blutung nicht aufhört:  

Zweiter Druckverband über den ersten anlegen. 

Zusätzlicher Fingerdruck: 

Arterie in Richtung Herz auf den darunter liegenden  Knochen drücken (siehe unten). Die 
Oberschenkelschlagader kann ggf. auch durch maximal es Beugen im Hüftgelenk 
abgedrückt werden. 

Falls ein Abdrücken der Arterie nicht möglich ist, kann auch ein Finger oder die Faust direkt in die 
Wunde gepresst werden. 

Falls Blutung immer noch nicht aufhört: 

Abbinden: oberhalb der Wunde (wenn möglich unterhalb des Gelenks) einen Gürtel o.ä. Fest 
zuziehen. Sofort in ärztliche Behandlung! 
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8.3.10 Kreislaufschock 

Folgende Symptome weisen auf einen Schock hin (nicht immer alle oder gleichzeitig): 

·   Schweiss auf der Stirn, auffallende Unruhe 

·   fahle Blässe, kalte Haut (insb. an den Extremitäten) 

·   schneller und schwächer werdender, schliesslich kaum tastbarer Puls 

Falls das Opfer diese Symptome aufweist, muss als erstes die Blutung gestillt werden. 
Ausserdem müssen in Rückenlage die Beine hochgelagert, Wärmeverlust vermieden, Puls und 
Atmung kontrolliert und Orientierungsfragen gestellt werden. In ärztliche Behandlung begeben. 

 

8.3.11 Augenverletzungen 

Wenn Chemikalien in die Augen gelangt sind, müssen diese mindestens 10 bis 15 Minuten mit 
Hilfe einer Augendusche oder schwach fliessendem Wasserstrahl lauwarm gespült werden. 
Dabei sollte eine zweite Person die Augen des Opfers offen halten. Eventuell vorhandene 
Kontaktlinsen müssen sofort entfernt werden. 

Besonders sorgfältig und lang muss die Augenspülung nach Kontakt mit folgenden Substanzen 
gespült werden: 

·   Flussäure 

·   Alkalische Verbindungen (Natron-, Kalilauge, Ammoniak, Amine etc.) 

 

 

 

Opfer erst nach der Spülung zum Augenarzt bringen. 

Wenn Fremdkörper (z.B. Glassplitter) in die Augen eingedrungen sind, muss: 

·   das Opfer daran gehindert werden, sich die Augen zu reiben 

·   falls nötig eine Augenspülung wie oben beschrieben durchgeführt werden. 

·   Nur lose sitzende Fremdkörper dürfen z.B. mit der Ecke eines sauberen Tuches (nie 
mit einer Pinzette) entfernt werden. Nie versuchen, festsitzende Fremdkörper zu 
entfernen!  

·   Opfer zum Augenarzt transportieren. 

 

8.3.12 Verbrennungen 

Nach dem Löschen Kleidung, die nicht an der Haut festklebt, sofort entfernen. Verbrannte 
Hautpartie sofort mit fliessendem kaltem Wasser kühlen, bis Schmerzlinderung eintritt (20 bis 30 
Minuten). Erst danach weiterbehandeln (lassen)! 

 

Haut nur gerötet: evtl. Kühlung wiederholen, wenn erneut Schmerzen auftreten; ärztliche 

    Behandlung, falls grossflächig. 

Blasenbildung:  Keine Salben verwenden! Blasen nicht aufstechen, ärztliche Behandlung. 

Bei starken Blutungen besteht die Gefahr des Kreisl aufschocks! (siehe unten) 

Niemals versuchen, eingedrungene Substanzen mit and eren 
Chemikalien zu neutralisieren! 
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8.3.13 Verätzungen 

Verunreinigte Kleidung, sofort ausziehen, nicht mehr benützen. Betroffene Partien mit viel 
Wasser spülen. Organische Substanzen mit Seifenwasser, niemals mit Lösungsmitteln (Alkohol 
etc.) entfernen. 

 

Ansonsten wie bei Verbrennungen vorgehen. 

Falls die Gefahr einer perkutanen Vergiftung besteht. 

 

8.3.14 Vergiftungen 

Im Falle einer Vergiftung ist es für die richtige ärztliche Behandlung wichtig, dass eine Probe des 
Giftes (Substanz, Gasprobe, Erbrochenes etc.) sichergestellt wird! 

Auskunft holen bei Tox-Zentrum (Tel. 145) 

Orale Vergiftungen 

Grundsätzlich können orale Vergiftungen durch die Anwendung von Giftballons, Pipettierhilfen 
etc. ausgeschlossen werden! 

Bei der Behandlung oraler Vergiftungen werden 2 Substanzklassen unterschieden: 

Gewöhnliche Gifte (Metallsalze, organische Substanzen, Insektizide etc.) und nicht mit Wasser 
mischbare Lösungsmittel (Benzol, Toluol, Petrol, Äther etc.)Brechreiz so schnell wie möglich 
auslösen, und zwar entweder durch mechanische Reizung der Rachenwand oder durch die 
Eingabe von lauwarmem Kochsalzwasser (ca. 3 gehäufte Kaffeelöffel Salz pro Glas). So oft 
wiederholen, bis das Erbrochene klar ist. Anschliessend ärztliche Behandlung. 

Ätzende Flüssigkeiten (Säuren, Laugen etc.)Sofort soviel Wasser wie möglich trinken lassen, 
auf keinen Fall Brechreiz hervorrufen , ärztliche Behandlung.Bewusstlosen nichts zu trinken 
geben, sie könnten daran ersticken!- Nie versuchen,  die verschluckte Chemikalie mit einer 
anderen zu neutralisieren! 

Perkutane Vergiftung  Betroffene Hautpartien sofort freilegen und gut mit Seifenwasser 
waschen, ärztliche Behandlung.Gasvergiftung  Nach der Bergung des Opfers aus der 
Gefahrenzone Frischluftzufuhr gewährleisten, Opfer ruhig halten und Atmung überwachen. Evtl. 
künstliche Beatmung Mit dem Sanitätsfahrzeug (Tel.144/ 3333) ins Spital bringen.  
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8.4 Notfallinstruktionen 
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8.5 Alarmsignale 
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8.6 S-Sätze 
 
S-Satz: Sicherheitsratschläge 

S 1  Unter Verschluss aufbewahren 

S 2  Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen 

S 3  Kühl aufbewahren 

S 4  Von Wohnplätzen fernhalten 

S 5  Unter ....... aufbewahren; geeignete Flüssigkeit vom Hersteller anzugeben: unter Wasser 
aufbewahren, unter Petroleum aufbewahren, unter Paraffinöl aufbewahren 

S 6  Unter ........ aufbewahren; inertes Gas vom Hersteller anzugeben: unter Stickstoff 
aufbewahren, unter Argon aufbewahren, unter Kohlenstoffdioxid aufbewahren 

S 7  Behälter dicht geschlossen halten 

S 8  Behälter trocken halten 

S 9  Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren 

S 12  Behälter nicht gasdicht verschließen 

S 13  Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten 

S 14  Von ....... fernhalten; inkompatible Substanzen sind vom Hersteller anzugeben: von 
Reduktionsmitteln, Schwermetallverbindungen, Säuren und Akalien, von oxidierenden 
und sauren Stoffen sowie Schwermetallverbindungen, von Eisen fernhalten, von Wasser 
und Laugen fernhalten, von Säuren fernhalten, von Laugen fernhalten, von Metallen 
fernhalten, von oxidierenden und sauren Stoffen fernhalten, von brennbaren organischen 
Substanzen fernhalten, von Säuren, Reduktionsmitteln und brennbaren Materialien 
fernhalten, von brennbaren Stoffen fernhalten 

 
S 15  Vor Hitze schützen 

S 16  Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen 

S 17  Von brennbaren Stoffen fernhalten 

S 18  Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben 

S 20  Bei der Arbeit nicht essen und trinken 

S 21  Bei der Arbeit nicht rauchen 

S 22  Staub nicht einatmen 

S 23  Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen; geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller 
anzugeben: Gas nicht einatmen, Dampf nicht einatmen, Aerosol nicht einatmen, Rauch 
nicht einatmen, Aerosol nicht einatmen 

S 24  Berührung mit der Haut vermeiden 

S 25  Berührung mit den Augen vermeiden 

S 26  Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren 

S 27  Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen 

S 28  Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel; vom Hersteller anzugeben: 
Wasser, Wasser und Seife, möglichst auch mit Polyethylenglycol, Polyethylenglycol 300 
und Ethanol (2:1) und anschließend mit viel Wasser und Seife, Polyethylenglycol 400, 
Polyethylenglycol 400 und anschließend Reinigung mit viel Wasser, Wasser und saure 
Seife 

S 29  Nicht in die Kanalisation gelangen lassen 

S 30  Niemals Wasser hinzugiessen 
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S 33  Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen 

S 35  Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden Abfälle und Behälter 
müssen durch Behandeln mit 2 %iger Natronlauge beseitigt werden. 

S 36  Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 

S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen 

S 38 Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen 

S 39  Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen 

S 40  Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit ...... reinigen; Material vom Hersteller 
anzugeben: viel Wasser 

S 41  Explosions- und Brandgase nicht einatmen 

S 42  Bei Räuchern/Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen und (geeignete 
Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben 

S 43  Zum Löschen ........; (vom Hersteller anzugeben) verwenden (wenn Wasser die Gefahr 
erhöht, anfügen: Kein Wasser verwenden); Wasser, Wasser oder Pulverlöschmittel, 
Pulverlöschmittel, kein Wasser, Kohlenstoffdioxid, kein Wasser, Sand, kein Wasser, 
Metallbrandpulver, kein Wasser, Sand, Kohlenstoffdioxid oder Pulverlöschmittel 

S 45  Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen; wenn möglich dieses Etikett vorzeigen 

S 46  Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen 

S 47  Nicht bei Temperaturen über ..... °C aufbewah ren; vom Hersteller anzugeben 

S 48  Feucht halten mit; geeignetes Mittel vom Hersteller anzugeben: Wasser 

S 49  Nur im Originalbehälter aufbewahren 

S 50  Nicht mischen mit ...; vom Hersteller anzugeben: Säuren, Laugen, Starken Säuren, 
starken Basen, Buntmetallen und deren Salzen 

S 51  Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden 

S 52  Nicht großflächig für Wohn- und Aufenthaltsräume zu verwenden 

S 53  Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen 

S 56  Diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen 

S 57 Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden 

S 59 Information zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten
 erfragen 

S 60  Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen 

S 61  Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen 
einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen 

S 62  Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und 
Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. 
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Kombination der S-Sätze 

S-Satz: Sicherheitsratschläge 

S1/2   Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren 

S 3/7   Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren 

S 3/9   Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren 

S 3/9/14  An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von ..... aufbewahren; die Stoffe, mit 
denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben: 
Reduktionsmitteln, Schwermetallverbindungen, Säuren und Alkalien, oxidierenden 
und sauren Stoffen sowie Schwermetallverbindungen Eisen, Wasser und Laugen, 
Säuren, Metallen, oxidierenden und sauren Stoffen 

S 3/9/14/49 Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von 
aufbewahren; die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom 
Hersteller anzugeben: eduktionsmitteln, Schwermetallverbindungen, Säuren und 
Alkalien, oxidierenden und sauren Stoffen sowie Schwermetallverbindungen, 
Eisen, Wasser und Laugen, Säuren Laugen, Metallen, oxidierenden und sauren 
Stoffen 

S 3/9/49  Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren 

S 3/14  An einem kühlen, von entfernten Ort aufbewahren, die Stoffe, mit denen Kontakt 
vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben: Reduktionsmitteln, 
Schwermetallverbindungen, Säuren und Alkalien, oxidierenden und sauren 
Stoffen sowie Schwermetallverbindungen Eisen, Wasser und Laugen, Säuren, 
Laugen, Metallen, oxidierenden und sauren Stoffen 

S 7/8  Behälter trocken und dicht geschlossen halten 

S 7/9   Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren 

S 7/47  Behälter dicht geschlossen und nicht bei Temperaturen über °C aufbewahren, 
vom Hersteller anzugeben 

S 20/21 Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen 

S 24/25  Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden 

S 29/56  Nicht in die Kanalisation gelangen lassen 

S 36/37  Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen 

S 36/37/39  Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und 
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen 

S 36/39  Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen 

S 37/39  Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz 
tragen 

S 47/49  Nur im Originalbehälter bei einer Temperatur von nicht über .....°C (vom Hersteller 
anzugeben) aufbewahren 
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8.7 R-Sätze 
 
R-Satz Hinweise auf besondere Gefahren 

R 1  In trockenem Zustand explosionsgefährlich 

R 2  Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen explosionsgefährlich 

R 3  Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besonders explosionsgefährlich 

R 4 Bildet hochempfindliche explosionsgefährliche Metallverbindungen 

R 5  Beim Erwärmen explosionsfähig 

R 6  Mit und ohne Luft explosionsfähig 

R 7  Kann Brand verursachen 

R 8  Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen 

R 9  Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen 

R 10  Entzündlich 

R 11  Leichtentzündlich 

R 12 Hochentzündlich 

R 14  Reagiert heftig mit Wasser 

R 15 Reagiert mit Wasser unter Bildung leicht entzündlicher Gase 

R 16  Explosionsgefährlich in Mischung mit Brandfördernden Stoffen 

R 17  Selbstentzündlich an der Luft 

R 18  Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger / leichtentzündlicher Dampf-Luftgemische 
möglich 

R 19  Kann explosionsfähige Peroxyde bilden 

R 20  Gesundheitsschädlich beim Einatmen 

R 21  Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut 

R 22  Gesundheitsschädlich beim Verschlucken 

R 23  Giftig beim Einatmen 

R 24  Giftig bei Berührung mit der Haut 

R 25  Giftig beim Verschlucken 

R 26  Sehr giftig beim Einatmen 

R 27  Sehr giftig bei Berührung mit der Haut 

R 28  Sehr giftig beim Verschlucken 

R 29  Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase 

R 30  Kann bei Gebrauch leicht entzündlich werden 

R 31  Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase 

R 32  Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase 

R 33  Gefahr kumulativer Wirkung 

R 34  Verursacht Verätzungen 

R 35  Verursacht schwere Verätzungen 

R 36  Reizt die Augen 
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R 37  Reizt die Atmungsorgane 

R 38  Reizt die Haut 

R 39  Ernste Gefahr irreversiblen Schadens 

R 40  Irreversibler Schaden möglich 

R 41  Gefahr ernster Augenschäden 

R 42  Sensibilisierung durch Einatmen möglich 

R 43  Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich 

R 44 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss 

R 45  Kann Krebs erzeugen 

R 46  Kann vererbbare Schäden verursachen 

R 48  Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition 

R 49  Kann Krebs erzeugen beim Einatmen 

R 50  Sehr giftig für Wasserorganismen 

R 51  Giftig für Wasserorganismen 

R 52  Schädlich für Wasserorganismen 

R 53  Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben 

R 54  Giftig für Pflanzen 

R 55  Giftig für Tiere 

R 56  Giftig für Bodenorganismen 

R 57  Giftig für Bienen 

R 58  Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben 

R 59  Gefährlich für die Ozonschicht 

R 60  Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen 

R 61  Kann das Kind im Mutterleib schädigen 

R 62  Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen 

R 63  Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen 

R 64  Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen 

R 65  Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. 
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Kombination der R-Sätze 

R-Satz: Hinweise auf die besonderen Gefahren 

R 14/15  Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung leicht entzündlicher Gase 

R 15/29  Reagiert mit Wasser unter Bildung giftiger und hochentzündlicher Gase 

R 20/21  Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut 

R 20/22  Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken 

R 20/21/22  Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und bei Berührung mit der 
Haut 

R 21/22  Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken 

R 23/24  Giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut 

R 23/25  Giftig beim Einatmen und beim Verschlucken 

R 23/24/25  Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut 

R 24/25  Giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken 

R 26/27  Sehr giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut 

R 26/28  Sehr giftig beim Einatmen und Verschlucken 

R 26/27/28  Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut 

R 27/28  Sehr giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken 

R 36/37  Reizt die Augen und die Atmungsorgane 

R 36/38  Reizt die Augen und die Haut 

R 36/37/38  Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut 

R 39/23  Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen 

R 39/24  Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut 

R 39/25  Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken 

R 39/23/24  Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung 
mit der Haut 

R 39/23/25  Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch 
Verschlucken 

R 39/24/  Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und 
durch Verschlucken 

R 39/23/24/25  Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der 
Haut und durch Verschlucken 

R 39/26  Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen 

R 39/27  Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut 

R 39/28  Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken 

R 39/26/27  Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei 
Berührung mit der Haut 

R 39/26/28  Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch 
Verschlucken 

R 39/27/  Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und 
durch  Verschlucken 

R 39/26/27/28  Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit 
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der Haut und durch Verschlucken 

R 40/20  Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen 

R 40/21  Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der 
Haut 

R 40/22  Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Verschlucken 

R 40/20/21  Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und 
bei Berührung mit der Haut 

R 40/20/22  Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und 
durch Verschlucken 

R 40/21/22  Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der 
Haut und durch Verschlucken 

R 49/20/21/22  Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen, 

  Berührung mit der Haut und durch Verschlucken 

R 42/43  Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich 

R 48/20  Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer 
Exposition durch Einatmen 

R 48/21  Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer 
Exposition durch Berührung mit der Haut 

R 48/22  Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer 
Exposition durch Verschlucken 

R 48/20/21 Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer 
Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut 

R 48/20/22  Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer 
Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken 

R 48/21/22  Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer 
Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken 

R 48/20/21/22  Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer 
Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken 

R 48/23  Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch 
Einatmen 

R 48/24  Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch 
Berührung mit der Haut 

R 48/25  Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch 
Verschlucken 

R 48/23/24  Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch 
Einatmen und durch Berührung mit der Haut 

R 48/23/25  Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch 
Einatmen und durch Verschlucken 

R 48/24/25  Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch 
Berührung mit der Haut und durch Verschlucken 

R 48/23/24/25  Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch 
Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken 

R 50/53  Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche 
Wirkungen haben 

R 51/53  Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche 
Wirkungen haben 
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R 52/53  Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche 
Wirkungen haben 

 

8.8 Giftklassen 
 
 ���� Vorübergehend noch Aktuell neue Kennzeichnung folgt  Ende 2006. ����  
 
 Kennzeichnung der Gifte 

 Giftklasse 1 und 2 - schwarzes Band / Giftklasse / BAG T Nr. / Gehalt / Warnaufschriften 

 Giftklasse 3 - gelbes Band / Giftklasse / BAG T Nr. / Gehalt / Warnaufschriften 

 Giftklasse 4 und 5 - rotes Band / Giftklasse / BAG T Nr. / Gehalt / Warnaufschrift 

 Ausserhalb der farbigen Bänder befinden sich folgende Angaben: 

Handelsname / Name und Adresse des Anmelders / Schutzmassnahmen / Massnahmen der 
ersten Hilfe / 

 Gebrauchsanweisung / evtl. Antidot (Gegengift) 

 Gewerbliche Kennzeichnung / Kennzeichnung nach EU-Recht 

 Giftklasse 1 und 2 Totenkopf 

 Giftklasse 3 Andreaskreuz 

 Giftklasse 4 roter Punkt 

 Die Giftklasse 5 existiert bei gewerblichen Produkten nicht. 

 

 Beispiele: 

 Giftklasse 1* Benzol, Chloroform 

 Giftklasse 1 Arsen, Kaliumcyanid 

 Giftklasse 2 Salzsäure > 10 %, Natronlauge > 5 % 

 Giftklasse 3 Ameisensäure > 30 %, Essigsäure > 40 % 

 Giftklasse 4 Toluol, Aceton 

 Giftklasse 5 Soda (Natriumcarbonat), Petrol 

 Giftklasse 5S Fleckenreiniger, Insektensprays 
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8.9 Symbole und Zeichen 
 

   Sehr giftig - Piktogramm: TOTENKOPF - nach Einatmen, Verschlucken oder 
   Hautaufnahme sind schwere Gesundheitsschäden, evt. mit Todesfolge, nicht
   auszuschliessen 
 
 
  Giftig - Piktogramm: TOTENKOPF - Jeglichen Kontakt mit dem menschlichen
  Körper vermeiden und b. Unwohlsein d. Arzt aufsuchen 

 
 
 
  Minder giftig - Piktogramm: QUERLIEGENDES KREUZ - Bei Inkorporation 
verursacht dieser Stoff Gesundheitsschäden geringeren Ausmasses. Kontakt mit dem 

menschlichen Körper, auch das Einatmen der Dämpfe, vermeiden; b. Unwohlsein  
einen Arzt aufsuchen 

 
 

Ätzend - Piktogramm: TROPFENDE REAGENZGLÄSER - Lebendes Gewebe, 
aber auch Laborgegenstände, Betriebsmittel etc. können bei einem Kontakt mit 
diesen Stoffen zerstört werden. Dämpfe nicht einatmen und Berührung mit Haut 
und Kleidung vermeiden 

 
  Reizend - Piktogramm: QUERLIEGENDES KREUZ - Diese Stoffe üben auf die 
Haut,  Augen und die Atmungsorgane Reizwirkung aus Dämpfe nicht einatmen, Be -
  Rührung mit Augen u. Haut vermeiden 
 
 
  Explosions- gefährdet - Piktogramm: EXPLODIERENDE KUGEL - Diese Stoffe 
explodieren unter bestimmten Bedingungen Schlag, Stoss, Reibung, Funkenbildung und 
  Hitzeeinwirkung vermeiden. 

 
 
  Brand fördernd - Piktogramm: BRENNENDER KREIS – Brandfördernde Stoffe 
können  andere brennbare Stoffe entzünden oder sie fördern Brände. Jeder Kontakt mit 
brennbaren Stoffen ist zu vermeiden! 

 
 
  Hochentzündlich - Piktogramm: FLAMME - Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt 
unter 0  Grad C und einer Siedetemperatur von max. 35 Grad C, Gasgemische (auch  

die mit Luft bei Normaldruck den Zündpunkt haben. Vor offenen Flammen, 
Wärmequellen und Funken fernhalten! 

 
  Leichtentzündlich - Piktogramm: FLAMME 1.  

Selbstentzündliche Stoffe! Kontakt mit der Luft meiden. 
2 Gase, verflüssigte Gase mit Zündbereich in der Luft Bildung zünd barer Gas-
 Luftgemische verhindern und Zündquellen fernhalten. 

 3. Feuchtigkeitsempfindliche Stoffe, die bei Berührung mit Wasser  
leichtentzündliche Gase bilden. Kontakte mit Feuchtigkeit und Wasser meiden! 
4. Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 21 Grad C, aber nicht 
'hochentzündlich' Gefahrenklasse A11. Vor offenen Flammen, Wärmequellen und 
Funken fernhalten! 
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 Explosionsgefahr Feuergefährlich flüssige Stoffe  Feuergefährlich feste 

   Stoffe 

Selbstentzündlich Entzündliche Gase bei  Entzündend wirkende 

  Kontakt mit Wasser Stoffe   

Gase   Giftig Ansteckungsgefährlich 

 

Radioaktiver Stoff Ätzend Verschiedene Stoffe  

 


